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532 Neuntes Kapitel . Umſatz der Staatseffecten ꝛc

Dieſe Grundſaͤtze finden auch bei Forderungen an den

Staat ihre Anwendung , ſo weit die Natur der Schuld —

verſchreibungen oder beſondere Verordnungen , durch welche

die Staatsgewalt etwa Beſtimmungen uͤber die oͤffentliche

Schuld getroffen hat , nicht eine Abweichung begruͤnden .

Die Mannigfaltigkeit der Formen der Schuldverſchrei —

bungen und die Verſchiedenheit der , in den einzelnen Staaten

beſtehenden Einrichtungen und allgemeinen und beſondern

Geſetze erſchweren jeden Verſuch , uͤber dieſen Gegenſtand

allgemein giltige Regeln aufzuſtellen . Wir beſchraͤnken uns

auf die Betrachtung rweſe en Verſchiedenheit der

Uebertragsgeſchaͤfte nach der Ver edenheit der Haupt⸗

gattungen der Staatspapiere .

4.

Uebertrag der Staatspapiere , die in der gewöhnlichen Form auf den

Namen des Gläubigers ausgefertigt ſind .

1. Bei Staatsſchuldverſchreibungen , welche in der , fuͤr

Privat⸗Obligationen gewoͤhnlichen , Form ausgeſtellt ſind ,

richtet ſich der Uebertrag ganz nach den gewoͤhnlichen Regeln ,

das heist , es iſt nicht nur eine foͤrmliche Ceſſion , ſondern auch

die Bekanntmachung an die Verwaltung erforderlich . Jene

wohl in der Regel nur als eine rechtspolizeiliche Maaßregel betrachtet

werden , welche die Verhütung des Mißbrauchs bezweckt , der durch

vexatoriſche erneuerte Anfoderungen oder durch betrügeriſche Ceſſion

einer ſolchen Urkunde möglich bleibt , nachdem die Forderung , zu deren

chreibungen hat ſie denBeweiſe ſie diente , getilgt iſt . Bei Pfandverf

weitern Zweck , die Caſſation von eingeſchriebenen Unterpfandslaſten

zu bewirken , die aber da , wo der Ceſſionär zur Wahrung ſeiner

Rechte gegen Dritte verbunden iſt , dem Pfandgerichte die Cäeſſion

bekannt zu machen , auch nicht durch ein Amortiſirungsverfahren

bedingt erſcheint , indem die Thatſache der erfolgten Bezahlung in

einer öffentlichen Urkunde richtig geſtellt werden kann .
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Form iſt aber heut zu Tage ſelten , und wo ſie noch be —
ſteht , wird bei der Unaufkuͤndbarkeit von Seite des Glaͤu —
bigers , oder in Gefolge des Grundſatzes , daß die Ver —
waltung nur gegen Ruͤckgabe der ausgeſtellten Obligation ,
oder auf ein richterliches Amortiſationsdecret Zahlung
leiſtet , und keine Wettſchlagungen zwiſchen etwaigen Forde⸗
rungen des Staats an einzelne Glaͤubiger und ſolchen Schuld —
kapitalien Statt findet , wenigſtens die foͤrmliche Bekannt⸗

machung fuͤr uͤberfluͤſſig gehalten , und iſt daher ungebraͤuch⸗
lich . Es genuͤgt dann , daß der Ceſſionar ſich als ſolcher
bei Erhebung der Zinſen oder des Kapitals legitimirt . Bei

gewoͤhnlichen aufkuͤndbaren Obligationen und wo
keine ſolche beſondere Vorſchriften oder Einrichtungen be —

ſtehen , duͤrften aber die gemeinrechtlichen Regeln unbedingt
ihre Anwendung finden .

Uebertrag der Schuldkapitalien nach den Syſteme der Inſeriptionen .

2. Bei dem Syſtem der Inſcriptionen bildet der Eintrag
in das Schuldbuch die Schuldurkunde . Der Inſcribirte
gilt , dem Staat und Dritten gegenuͤber , ſo lange als
Eigenthuͤmer der eingeſchriebenen Forderung , bis unter

Beobachtung der beſtimmten Foͤrmlichkeiten , der Uebertrag
auf den Namen eines neuen Erwerbers erfolgt iſt . Es

genuͤgt daher hier nicht an der foͤrmlichen Kundmachung
der von einem Glaͤubiger an einen andern Rechtsnehmer
geſchehenen Abtretung , ſondern das Rechtsgeſchaͤft wird
erſt durch die Umſchreibung im oͤffentlichen Buche vollzogen .

So verſchieden die Einrichtungen in den einzelnen Staaten ,
welche das Syſtem der Inſcriptionen haben , im Uebrigen
ſeyn möͤgen; ſo beſteht die weſentliche Bedingung der Um —

ſchreibung von dem Namen des eingeſchriebenen Glaͤubigers
auf einen andern darin , daß der Uebergang oder die
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